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Merkblatt Urheberrecht

Einleitung

Kirchgemeinden und Pfarreien nutzen in Gottesdiensten und anderen 6ffentlichen Veranstaltungen,
aber auch in internen Gemeindegruppen, im kirchlichen Unterricht oder in der Verwaltung urheberrecht-
lich geschitztes Material. Dieses Merkblatt erlautert die flr Kirchgemeinden wichtigsten Fragen zum
Urheberrecht.

Gesetzlicher Rahmen

Im Grundsatz ist das Urheberrecht einfach: Fir jede Verwendung eines geschiitzten Werkes ist
eine Erlaubnis erforderlich. Wer Musikstticke auffiihrt, Texte kopiert, Bilder oder Fotos auf die Web-
seite hochladt, Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen mit Musik im Internet Gbertragt (streamt)
oder Filme und Theater vorfuihrt, braucht dazu einer Erlaubnis.

Das Recht, diese Erlaubnis zu erteilen, haben die Werkschaffenden (Urheber) — Komponisten, Autorin-
nen, Maler, Bildhauerinnen, Zeichner, Architektinnen, Designer, Regisseurinnen, Choreografen etc.:
Sie bestimmen, ob, wann und wie ihre Werke verwendet, zum Beispiel vervielfaltigt, verbreitet oder vor-
gefuhrt werden dirfen. Die rechtliche Grundlage bildet das Bundesgesetz tiber das Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte.

Der Schutz des Urheberrechts beginnt automatisch zum Zeitpunkt der Schépfung und endet in der Re-
gel 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bzw. der Urheberin.

Generell erlaubt, aber unter Umstanden kostenpflichtig, ist die Verwendung von veréffentlichten Wer-
ken «zum Eigengebrauch» (Art. 19 URG). So ist im privaten Bereich und im klasseninternen Unterricht
jede Verwendung und im Verwaltungsbereich die Vervielfaltigung «fir die interne Information und Do-
kumentation» erlaubt, ohne dass der Urheber dies verbieten kann.

Verwertungsgesellschaften

Nutzerinnen und Nutzer holen die Erlaubnis zur Verwendung in der Regel bei der Urheberin bzw. Urhe-
ber ein und schliessen einen Vertrag zu den vereinbarten Nutzungsbedingungen ab.

In gewissen Fallen wirde dies jedoch zu einem unverhaltnismassigen administrativen Aufwand fihren.
Hier kommt das Gesetz fir die kollektive Verwertung zum Zug: So genannte Verwertungsgesellschaf-
ten handeln mit Nutzerverbanden einen Tarif aus.

Dieser wird von der Eidgendssischen Schiedskommission fir die Verwertung von Urheberrechten und
verwandten Schutzrechten (ESchK) geprift und genehmigt. Genehmigte Tarife gelten ahnlich wie ein
Gesetz.

Folgende Verwertungsgesellschaften wurden vom Eidgendssischen Institut fir Geistiges Eigentum?
konzessioniert:

1 Urheberrechtsgesetz URG vom 9. Oktober 1992: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c231_1.html
2 http://www.ige.ch


http://www.admin.ch/ch/d/sr/c231_1.html
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. ProLitteris (http://www.prolitteris.ch) fur Literatur, Fotografie und bildende Kunst;

. SUISA (http://www.suisa.ch) fiir musikalische, nicht-theatralische Werke;

. SUISSIMAGE (http://www.suissimage.ch) fur audiovisuelle Werke;

. SSA (http://www.ssa.ch) fur wort- und musikdramatische Werke;
. SWISSPERFORM (http://www.swissperform.ch) fiir verwandte Schutzrechte.

Viele Musikverlage, Komponistinnen, Textdichter etc. in der Schweiz nehmen ihre Rechte nicht selbst
wahr und haben diese fiir das Fotokopieren von Noten und Liedtexten an die VG Musikedition
(http://www.vg-musikedition.de) in Kassel (Deutschland) Ubertragen.

4 Kollektive Vertrage fur den kirchlichen Bereich

Um den einzelnen Kirchgemeinden Kosten und administrativen Aufwand abzunehmen, haben die R6-
misch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) und die Evangelisch-reformierte Kirche
Schweiz EKS fur die wichtigsten Verwendungen im kirchlichen Bereich Vertradge mit den Verwertungs-
gesellschaften und mit der VG Musikedition abgeschlossen.

Sie gelten fur die gesamte romisch-katholische Kirche in der Schweiz und fiir alle evangelisch-refor-
mierten Kirchen, die evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz und die Eglise Evangélique libre
de Geneve (EELG).

Die Gultigkeit erstreckt sich sowohl auf die &ffentlich-rechtlich verfassten als auch auf die innerkirchli-
chen Organisationseinheiten — namentlich Kantonalkirchen, Kirchgemeinden, Bistimer, Pfarreien, Or-
densgemeinschaften, sprachregionale Fachstellen etc. — sowie auf verschiedene weitere Institutionen
mit kirchlicher Tragerschatft.

Gegenwartig bestehen folgende Vertrage:

Geregelte Werknutzung Vertragspartner | Tarif

Musik im kirchlichen Bereich SUISA GTC
Live-Streaming von urheberrechtlich geschitzter Musik im kirchli- SUISA nur EKS
chen Bereich

Nutzung urheberrechtlich geschitzter Werke in Schulen ProLitteris GT7 nur RKZ
Vervielféltigen und internes Verbreiten im Verwaltungsbereich ProLitteris GT8
Vervielféltigung einzelner Lieder fur den Gemeindegesang und an-

dere kirchliche Veranstaltungen (Fotokopien oder die Sichtbarma- VG Musikedition

chung Gber Beamer)

Einblenden von Liedbléattern bei gestreamten Gottesdiensten VG Musikedition nur EKS

Wenn im Folgenden von «Schulen» die Rede ist, sind ausschliesslich die konfessionellen Privatschulen
gemass Mitgliederverzeichnis von Katholische Schulen Schweiz (KSS)® gemeint. Das Vervielfaltigen
und Verwenden urheberrechtlich geschiitzter Werke im Rahmen von Katechese und kirchlichem Unter-
richt in 6ffentlichen Schulen ist durch eine pauschale Abgeltung seitens der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)* abgedeckt.

8 http://www.katholischeschulen.ch
4 http://www.edk.ch.


http://www.prolitteris.ch/
http://www.suisa.ch/
http://www.suissimage.ch/
http://www.ssa.ch/
http://www.swissperform.ch/
http://www.vg-musikedition.de/
http://www.edk.ch/
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4.1

4.2

4.3

Kirchenmusik und -konzerte (GT C)

Dieser Vertrag erlaubt beinahe uneingeschréankt das Musizieren in Gottesdiensten und anderen 6ffentli-
chen Gemeindeveranstaltungen. Er umfasst den Gemeindegesang und Auffiihrungen von Solisten,
Choren und anderen Musikgruppen — unabhangig davon, ob es sich um Musiker der Gemeinde oder
professionelle, bezahlte Musikerinnen handelt.

Daruber hinaus durfen Musikstticke von im Handel erhaltlichen Ton- und Tonbildtrégern (CD, DVD, Da-
teien (MP3 oder Streaming.) abgespielt werden.

Zu beachten:

Nicht im Vertrag eingeschlossen...

. sind Konzerte oder konzertahnliche Darbietungen mit Eintritt, wenn nicht ausschliesslich Kirchen-
chore oder kirchliche Gruppen und Vereine singen oder spielen. Eine Kollekte ist aber immer
maglich.

. sind theatralische Auffihrungen z.B. Musicals oder Krippenspiele mit Liedern. Hierfir missen die
Rechte fur den Einzelfall bei den jeweiligen Urhebern eingeholt werden.

o ist der offentliche Empfang von Radio- oder Fernsehsendungen.

Live-Streams von Kirchen und Glaubensgemeinschaften

Dieser Vertrag erlaubt,

. Livestreams von Veranstaltungen der Kirchgemeinden

. Archivierung von Livestreams zum Abruf on Demand

° Zuganglichmachen von Videos zum Abruf on Demand

in denen geschitzte Musik aufgefiihrt wird, wenn folgende Kriterien erflillt sind
1. Das Produktionsbudget pro Video betragt maximal CHF 2'500.

2. Die Videos sind kostenlos zuganglich.

3. Die Nutzungen erfolgen auf Webseiten, die keine internationale Ausrichtung haben und sich tber-
wiegend an Schweizer oder liechtensteinisches Publikum richten

Zu beachten:

Da die Rémisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) mit der SUISA keinen solchen Ver-
trag abgeschlossen hat, ist diese Nutzung fir die katholischen Pfarreien kostenpflichtig und bei der
SUISA anzumelden. Das Faktenblatt «Livestreaming von Gottesdiensten» informiert Gber das konkrete
Vorgehen zur Abrechnung von gestreamten Anldassen mit der SUISA

Internes Kopieren, Speichern und Weiterleiten (GT 8)
Diese Vertrage erlauben...

o das Vervielfaltigen von Texten und Noten sowie das Herstellen eines Pressespiegels auf Papier
fur den internen Gebrauch. Die Vorlagen dirfen auch aus einer digitalen Quelle stammen.

o das Speichern und Zuganglichmachen geschiitzter Werke und Inhalte in betriebsinternen Netz-
werken (Intranet) und das Herstellen betriebsinterner elektronischer Pressespiegel.


https://www.rkz.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/2._Was_wir_finanzieren/2.3_Urheberrechte/Faktenblatt_zum_Livestreaming_von_Gottesdiensten.pdf
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4.4

4.5

Zu beachten:

Bicher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesangbicher, Notenhefte etc. dirfen nur auszugsweise ver-
vielfaltigt oder gespeichert werden (Ausnahme: On-Demand-Dienste), einzelne Artikel dagegen
vollstéandig.

Die Kopien durfen nur der betriebsinternen Information und Dokumentation dienen und nicht ver-
offentlicht oder kommerziell genutzt werden. So durfen beispielsweise Bilicher und Festschriften
nicht an alle Mitglieder der Kirchgemeinde abgegeben werden.

Die Verbreitung via Internet ist nicht zulassig.

Nutzung urheberrechtlich geschutzter Werke in Schulen (GT 7)

Dieser Vertrag erlaubt...

das analoge und digitale Vervielfaltigen von Texten und Noten durch Lehrpersonen oder Schi-
ler/innen flr den Unterricht.

das Vervielfaltigung von Ton- und Tonbilddokumenten unabhéngig von der Quelle (auch
Streaming) und das Aufzeichnen von Radio- und Fernsehbeitrédgen auf digitale Speichermedien
durch Lehrerpersonen oder Schuler/innen fur den Unterricht.

das Abspielen, Auffihren, Vorfiihren von nicht-theatralischer Musik (mit Ausnahme von Opern,
Musicals etc.) durch Schulangehérige, auch klassenibergreifend (schulinterne Musikvortrage,
Schilerdiscos etc.)

Zu beachten:

Das Verkaufen oder Vermieten erstellter Datentréger an Dritte ist nicht gestattet. Erlaubt ist hinge-
gen die unentgeltliche Ausleihe durch Mediatheken.

Aufgezeichnete Radio- und Fernsehbeitrage durfen klassenlibergreifend verwendet werden, Do-
kumente anderer Herkunft nur klassenintern. Eine Verwendung vervielfaltigter oder aufgezeichne-
ter Werke ausserhalb des Unterrichts ist nicht zulassig.

Im Handel erhéltliche audiophone und -visuelle Werke dirfen nicht vollstandig oder «weitgehend
vollstandig» kopiert werden.

Nicht geregelt in diesem Vertrag ist die klassenlbergreifende Vorfiihrung von nicht-musikali-
schen, audiovisuellen Werken wie Filme etc. (siehe dazu Punkt 6.1).

Kopien von Noten und Liedtexten fir den gottesdienstlichen Gebrauch

Dieser Vertrag mit der VG Musikedition in Kassel (Deutschland) erlaubt das Vervielfaltigen (Fotokopie-
ren, Sichtbarmachung durch einen Beamer etc.) von Liedtexten und Noten fiir den Gebrauch in Gottes-
diensten, gottesdienstahnlichen Veranstaltungen und sonstigen Gemeindeveranstaltungen, soweit die
entsprechenden Rechte von der VG Musikedition vertreten werden. Auf den Fotokopien ist die Quelle
anzugeben.

Zu beachten:

Nicht erlaubt ist das Kopieren vollstandiger Ausgaben (Blcher, Hefte etc.)

Die Kopien durfen nur an Gottesdienstbesucher / Besucherinnen der Gemeindeveranstaltung
weitergegeben werden, aber nicht an Dritte.
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4.6

6.1

o Das Kopieren fur Chor, Solisten und Instrumentalisten ist nur dann erlaubt, wenn das Musizieren
integraler Bestandteil des Gemeindegesangs ist (Begleitung des Gemeindegesangs).

Einblenden von Liedblattern

Dieser Vertrag mit der VG Musikedition in Kassel (Deutschland) erlaubt das Einblenden von Liedbléat-
tern bei gestreamten Gottesdiensten und gottesdienstéhnlichen Veranstaltungen.

Dieser Vertrag gilt bis Ende 2023 und wird danach tberpraft.

Zu beachten:

Da die Rémisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) mit der VG Musikedition keinen sol-
chen Vertrag abgeschlossen hat, ist diese Nutzung fir die katholischen Pfarreien kostenpflichtig und
bei der SUISA anzumelden.

Nutzung von Musik und Kopien erfassen

Die SUISA entschadigt die Urheber/innen geméass der Anzahl der Musikauffihrungen, die VG Mu-
sikedition gemass der Anzahl erstellter Kopien. Um die Entschadigung der Urheber/innen sicherzustel-
len, sind die Kirchgemeinden darum verpflichtet, die in Punkt 4.1 und 4.6 erwdhnten Nutzungen zu mel-
den.

Dies geschieht online Uber die Webapplikation www.musica-sacra.net. Hier finden sich weitere Infor-
mationen zum Urheberrecht und Hilfestellungen zur Erfassung.

Das Auffiihren von Musikstiicken wird laufend erfasst. Der Gemeindegesang, das Kopieren und Sicht-
barmachen von Noten und Liedtexten alle vier Jahre.

Weitere Nutzungen

Fur alle Gbrigen Nutzungen urheberrechtlich geschiitzter Werke miissen beim Urheber bzw. bei
der ihn vertretenden Verwertungsgesellschaft die Nutzungserlaubnis (Copyright) eingeholt wer-
den. Hierfur sind die kirchlichen Mitarbeitenden bzw. Institutionen verantwortlich.

Nachfolgend die wichtigsten Hinweise:

Filmvorfihrungen ausserhalb des privaten und des schulischen Bereichs

Offentliche Filmvorfiihrungen, zum Beispiel im Rahmen eines Kirchgemeindeanlasses, einer Veranstal-
tung der Hochschulseelsorge oder eines kirchlichen Filmklubs, bedirfen der Einwilligung der Rechtein-
haber. In der Regel verlangen die Urheberinnen eine Geblihr zwischen 150 und 600 CHF. Die Musik-
rechte hingegen sind durch den GT C pauschal abgegolten, sofern kein Eintritt verlangt wird.

Kirchliche Medienstellen (www.relimedia.ch) und katechetische Arbeitsstellen erwerben zum Teil auch
die Vorfuhrrechte, so dass Filme, die dort gekauft oder ausgeliehen werden, unter Umstanden ohne
zusatzliche Bewilligung / Entschadigung 6ffentlich vorgefiihrt werden dirfen (sofern kein Eintritt ver-
langt wird). Es ist deshalb empfehlenswert, zuerst abzuklaren, ob der Film, den man zeigen méchte, in



http://www.musica-sacra.net/
file://///ad.zhkath.ch/Documents/Common_Pool/RKZ/8000%20-%20Urheberrechte/8100%20-%20Allgemeines/8120%20-%20Merkblätter/Merkblätter%20Erhebung%20Kirchenmusik%20ab%202016/www.relimedia.ch
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6.2

6.3

einer kirchlichen Medienstelle oder katechetischen Arbeitsstelle verfligbar ist und ob daftir auch die
Vorfuhrrechte vorliegen®.

Ist dies nicht der Fall oder méchte man eine im Handel gekaufte Kopie zeigen, so sind die Vorfihr-
rechte beim Filmverleiher einzuholen®.

Bildrechte

Bilder, auch aus dem Internet heruntergeladenen Bilder, sind grundsétzlich urheberrechtlich geschiitzt.
Nur wenn sie ausdriicklich als frei gekennzeichnet sind, durfen sie uneingeschréankt z.B. fur eine Ge-
meindezeitung oder die Webseite verwendet werden. In allen anderen Féllen muss die Erlaubnis des
Urhebers eingeholt werden.

Anmerkung: Einige Internetsuchmaschinen bieten die Moglichkeit, Bilder nach Nutzungsrechten zu fil-
tern.

Public Viewing

Fur den o6ffentlichen Empfang von Radio- und Fernsehsendungen, z.B. anlasslich einer Fussballwelt-
meisterschaft, haben die EKS und RKZ keinen Vertrag abgeschlossen. Die Kirchgemeinden mussen
daher einen individuellen Vertrag mit der SUISA schliessen und die Geblhren selbst abftihren.
(www. suisa.ch/de/kunden/branche/event-veranstalter/events-und-parties/public-viewing.html).

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Urheberrecht finden Sie auf der Webappliaktion www.musica-sacra.net in
der linken Spalte unter den Rubriken:

° Erfassungshilfe: www.musica-sacra.net/de/erfassungshilfe/

. Kirchenmusik & Urheberrecht: www.musica-sacra.net/de/urheberrecht/

° Haufig gestellte Fragen: www.musica-sacra.net/de/haeufig-gestellte-fragen/

Fur weitere Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfligung

° Generalsekretariat der Romisch-Katholischen Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ) in Ziirich, Tel.
044 266 12 00, info@rkz.ch

° Geschaftsstelle der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz in Bern, Frau Anke Grol3e Frintrop,
Tel. 031 370 25 71, anke.grossefrintrop@evref.ch.

5 Vgl. das Verzeichnis der Medienstellen auf der Webseite des Medienladens in Zirich (www.relimedia.ch). Filme, die im Medien-
laden ausgeliehen oder gekauft werden und den Vermerk «O» (firr «offentlich») tragen, sind zur nichtkommerziellen 6ffentlichen
Vorfuhrung freigegeben.

6 Vgl. die Datenbanken des Schweizerischen Filmverleiher-Verbandes (SFV; www.filmdistribution.ch) und des Schweizerischen

Verbandes fur Kino und Filmverleih (ProCinema; www.procinema.ch). Die Vorfiihrrechte von Filmen ohne Filmverleiher in der
Schweiz sind direkt beim Filmproduzenten einzuholen.


file://///ad.zhkath.ch/Documents/Common_Pool/RKZ/8000%20-%20Urheberrechte/8100%20-%20Allgemeines/8120%20-%20Merkblätter/Merkblätter%20Erhebung%20Kirchenmusik%20ab%202016/www.suisa.ch/de/kunden/branche/event-veranstalter/events-und-parties/public-viewing.html
http://www.musica-sacra.net/
http://www.musica-sacra.net/de/erfassungshilfe/
http://www.musica-sacra.net/de/urheberrecht/
https://www.musica-sacra.net/de/haeufig-gestellte-fragen/
mailto:info@rkz.ch
mailto:anke.grossefrintrop@evref.ch
file://///ad.zhkath.ch/Documents/Common_Pool/RKZ/8000%20-%20Urheberrechte/8100%20-%20Allgemeines/8120%20-%20Merkblätter/Merkblätter%20Erhebung%20Kirchenmusik%20ab%202016/www.relimedia.ch
file://///ad.zhkath.ch/Documents/Common_Pool/RKZ/8000%20-%20Urheberrechte/8100%20-%20Allgemeines/8120%20-%20Merkblätter/Merkblätter%20Erhebung%20Kirchenmusik%20ab%202016/www.filmdistribution.ch
file://///ad.zhkath.ch/Documents/Common_Pool/RKZ/8000%20-%20Urheberrechte/8100%20-%20Allgemeines/8120%20-%20Merkblätter/Merkblätter%20Erhebung%20Kirchenmusik%20ab%202016/www.procinema.ch
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Fur spezialisierte juristische Beratung und Unterstiitzung steht in einem zweiten Schritt die Geschéfts-
stelle des Dachverbandes der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer (DUN) in Bern zur Verfiigung. Gerne
vermitteln wir Thnen den Kontakt. Diese Beratungen sind teilweise kostenpflichtig.

Haftungsausschluss: Beim vorliegenden Merkblatt handelt es sich um eine Zusammenstellung mit priméar informativem Charak-
ter. Trotz sorgféltiger Redaktion und Vernehmlassung bei allen beteiligten Partnern (RKZ, EKS, DUN und SUISA) sind falsche
oder ungenaue Angaben nicht auszuschliessen. RKZ und EKS lehnen diesbezlglich jede Haftung ab.

Bern und Zrich, Juli 2023
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